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EINFÜHRUNGSGESETZ ZUM BUNDESGESETZ
ÜBER DIE MINIMALEN ARBEITS- UND LOHNBEDINGUNGEN FÜR IN DIE

SCHWEIZ ENTSANDTE ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER UND
FLANKIERENDE MASSNAHMEN

(EG ENTSENDEGESETZ)

ANTRAG DER REDAKTIONSKOMMISSION

VOM 8. MAI 2003

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Redaktionskommission hat am 8. Mai 2003 das EG Entsendegesetz beraten. Sie
beantragt folgende Änderungen (Änderungen fett hervorgehoben):

§ 7 Abs. 2

..., Sozialversicherungsträger und sich mit der Sozialhilfe befassende Stellen
können ...

§ 9 c) Abs. 2

… bezeichneten Personen, in Bezug auf die ... (streichen „wird“)

§ 9 d)

§ 16 b) ... gegenüber Zuzügerinnen und Zuzügern aus anderen Kantonen …

§ 9 d)

§ 16 c) ..., Angehörige eines Mitgliedstaats der EG oder EFTA oder Ausländerinnen
und Ausländer sind, ... (kein Abschnitt)
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§ 9 d)

§ 16 d) ... Tätigkeit als Jahresaufenthalterin oder Jahresaufenthalter seit ...

Die Redaktionskommission  b e a n t r a g t ,

die oben aufgeführten redaktionellen Änderungen gutzuheissen.

Zug, 8. Mai 2003
Mit vorzüglicher Hochachtung

IM NAMEN DER REDAKTIONSKOMMISSION

Der Präsident: Max Uebelhart
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